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Globale Partner in der der Entwicklungszusammenarbeit – China II
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Bundestagsdrucksache 20/5257)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In der Regierungsbefragung am 18. Januar 2023 hat die Bundesministerin für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze, zur Ent-
wicklungszusammenarbeit mit China ausgeführt (zitiert nach: Plenarprotokoll 
20/78, S. 9299): „Schon mein Vorgänger hat 2010 die bilaterale Zusammenar-
beit mit regelmäßigen Zusagen von Haushaltsmitteln aus dem Einzelplan 23 
beendet – 2010! Sie können auch in den nächsten Jahren noch weiter fragen – 
es bleibt dabei: 2010 ist das beendet worden. Was es gibt, sind von der staatli-
chen Förderbank, von der KfW, Marktkredite zu marktüblichen Konditionen, 
die mit Zinsen zurückgezahlt werden. Ja, das gibt es bei der KfW; aber es gibt 
keine Haushaltsmittel, die an China gehen.“

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/5257 
führt die Bundesregierung auf der ersten Seite der Anlage unter der Modalität 
Finanzielle Zusammenarbeit das Projekt „Biodiversität und natürliche Res-
sourcen“ mit der Laufzeit von 2012 bis 2023 an, welches mit Haushaltsmitteln 
in Höhe von 10 383 354 Euro bezuschusst wurde. Weitere 22 Projekte unter 
der Modalität Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Technische Zusammenar-
beit – Regional, Technische Zusammenarbeit – Global und Technische Zu-
sammenarbeit bilateral listet die Bundesregierung auf, die ebenfalls aus Mit-
teln des Bundeshaushalts gefördert werden. Hinzu kommen die Projekte der 
nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, auf die die Bundesregierung in 
ihrer Antwort ebenfalls verweist.

Die Bundesregierung gibt weiter an (ebd.), dass die Förderkredite der Kretit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) an die Volksrepublik China zudem vergüns-
tigt und nicht zu Marktkonditionen vergeben werden. Andernfalls wäre aus 
Sicht der Fragesteller eine Berücksichtigung dieser Kredite als Official Deve-
lopment Assistance auch nicht möglich (konzessionäre Zinssätze als Mindest-
zuschusselement).
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1. a) Welcher durchschnittliche Zinssatz wurde für die KfW-Förderkredite 
aus dem Jahr 2016 mit der Volksrepublik China vereinbart?

b) Welcher durchschnittliche Zinssatz wurde für die KfW-Förderkredite 
aus dem Jahr 2017 mit der Volksrepublik China vereinbart?

c) Welcher durchschnittliche Zinssatz wurde für die KfW-Förderkredite 
aus dem Jahr 2018 mit der Volksrepublik China vereinbart?

d) Welcher durchschnittliche Zinssatz wurde für die KfW-Förderkredite 
aus dem Jahr 2019 mit der Volksrepublik China vereinbart?

e) Welcher durchschnittliche Zinssatz wurde für die KfW-Förderkredite 
aus dem Jahr 2020 mit der Volksrepublik China vereinbart?

f) Welcher durchschnittliche Zinssatz wurde für die KfW-Förderkredite 
aus dem Jahr 2021 mit der Volksrepublik China vereinbart?

g) Welcher durchschnittliche Zinssatz wurde für die KfW-Förderkredite 
aus dem Jahr 2022 mit der Volksrepublik China vereinbart?

Die Fragen 1a bis 1g werden gemeinsam beantwortet.
Weitere als die in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 1b der Kleinen 
Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20/5257 gehende In-
formationen zu Zinssätzen unterliegen dem Bankgeheimnis und vertraglichen 
Vertraulichkeitsanforderungen, an die die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) rechtlich gebunden ist. Vor diesem Hintergrund kann eine Mitteilung der 
Konditionen nach sorgfältiger Abwägung des parlamentarischen Informations-
anspruchs mit dem Interesse der Bundesregierung an einer funktionsgerechten 
und adäquaten Aufgabenwahrnehmung in der Entwicklungszusammenarbeit 
(EZ) nicht erfolgen. Auch bei Angabe eines Durchschnittszinssatzes ließen sich 
aufgrund der begrenzten Anzahl von Vorhaben Rückschlüsse auf vertrauliche 
Informationen ziehen. Diese Vertraulichkeit macht einen Vertragsschluss erst 
möglich und wird daher von der KfW bei Vertragsschluss zugesagt. Ließe die 
KfW eine Veröffentlichung von vertraulichen Konditionen zu, würde dies das 
Vertrauensverhältnis mit dem konkreten Partner, hier China, und potentiellen 
zukünftigen Vertragspartnern, auf deren Zusammenarbeit die KfW angewiesen 
ist, wesentlich beschädigen. Der potentielle Vertrauensverlust in die KfW als 
Partnerin in der Entwicklungsfinanzierung im Auftrag des Bundes würde die 
Bundesregierung in der funktionsgerechten und adäquaten Wahrnehmung ihrer 
entwicklungspolitischen Aufgaben im Bereich der Finanziellen Zusammenar-
beit (FZ) beeinträchtigen. Mit der Offenlegung – auch von jährlichen oder 
sonstigen Durchschnittszinssätzen – bestünde das nahe liegende Risiko, dass 
bei Bekanntwerden der streng vertraulichen Konditionen andere Partner der 
KfW Finanzierungskonditionen in der EZ infrage stellen, indem sie beispiels-
weise günstigere Konditionen für sich fordern. Dies könnte neben den durch 
KfW-Eigenmittel finanzierten Förderkrediten auch haushaltsmittelfinanzierte 
Instrumente der FZ betreffen. Aus den vorgenannten Gründen kommt auch eine 
Beantwortung in eingestufter Form nicht in Betracht.

2. Hält die Bundesregierung die Gewährung konzessionärer Finanzierungen 
für die Volksrepublik China für angemessen angesichts des Entwicklungs-
standes und der politischen, ökonomischen und militärischen Potenz Chi-
nas?

Die Bundesregierung berät derzeit im Lichte geopolitischer Entwicklungen und 
Veränderungen in China über den zukünftigen Umgang mit dem Instrument der 
Förderkredite. Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht gefallen.
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3. Wird die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, Svenja Schulze, ihre Aussage, China erhalte keine deutschen 
Haushaltsmittel (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller), öffentlich korrigie-
ren?

Die Bundesregierung verweist auf ihre Vorbemerkung in ihrer Antwort auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20/5257, der 
zufolge die „bilaterale Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland 
und China mit regelmäßigen Zusagen aus dem Einzelplan 23 mit letzter Zusage 
regulärer bilateraler Mittel bereits im Jahr 2009 beendet“ wurde. Entsprechend 
ist die Aussage der Ministerin zu verstehen. Im Übrigen wird verwiesen auf die 
Antworten der Bundesregierung zu den Fragen 1d, 3 und 7 der Kleinen Anfra-
ge der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20/5257.

4. Was sind aus Sicht der Bundesregierung die „globalen Zukunftsfragen“ 
(vgl. Vorbemerkung der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage auf Bundestagsdrucksache 20/5257), und nach welchen Kriterien de-
finiert die Bundesregierung diese?

Bei den „globalen Zukunftsfragen“ handelt es sich aus Sicht der Bundesregie-
rung um jene Herausforderungen, deren Lösung einer nachhaltigen, klimaneut-
ralen, widerstandsfähigen und inklusiven Entwicklung dienen. Des Weiteren 
wird auf die Beispiele in der Vorbemerkung zur Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 
20/5257 verwiesen.

5. Was sind aus Sicht der Bundesregierung „globale öffentliche Güter“ (vgl. 
Vorbemerkung der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
auf Bundestagsdrucksache 20/5257), und wie grenzt die Bundesregierung 
diese gegen nationale öffentliche Güter ab?

Globalen Charakter haben öffentliche Güter, wenn ihre Nutzeffekte weltweite 
Reichweite haben oder zumindest Ländern und Menschen in mehreren Regio-
nen zugutekommen. Ist diese grenzüberschreitende Dimension nicht gegeben, 
handelt es sich um nationale öffentliche Güter.

6. Wer ist nach Auffassung der Bundesregierung für die Bereitstellung „glo-
baler öffentlicher Güter“ politisch hauptverantwortlich?

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, die in internationalen Vereinbarun-
gen wie der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (https://sdgs.un.org/203
0agenda) niedergelegt ist. Demnach liegt die Verantwortung grundsätzlich bei 
allen Staaten der Welt. Gleichzeitig wird bei den Verpflichtungen zu Beiträgen 
nach der Leistungsfähigkeit der Staaten differenziert („Prinzip der gemeinsa-
men, aber unterschiedlichen Verantwortung“). Zudem wird ein besonderer Un-
terstützungsbedarf der Entwicklungsländer anerkannt.
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7. Was versteht die Bundesregierung konkret darunter, dass die „Kooperation 
des BMZ“ mit China in den „Dreiklang der europäischen und deutschen 
Chinapolitik“ (vgl. Vorbemerkung der Antwort der Bundesregierung auf 
die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/5257) eingebettet sei?

Wie wirkt sich die Auffassung der Bundesregierung, dass China zugleich 
„Partner, Wettbewerber und Rivale“ (vgl. Vorbemerkung der Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
20/5257) sei, auf die konkrete Zusammenarbeit bei der Bearbeitung soge-
nannter globaler Zukunftsfragen aus?

Zur Lösung globaler Zukunftsfragen sucht die Bundesregierung die bi- und 
multilaterale Zusammenarbeit mit zahlreichen Staaten, darunter auch China. 
Dabei wird berücksichtigt, dass China gleichzeitig ein Partner, Wettbewerber 
und ein systemischer Rivale ist.
China ist ein unverzichtbarer Partner bei der Lösung globaler Zukunftsfragen 
mit entsprechender globaler Verantwortung. Die Bundesregierung strebt daher 
eine Zusammenarbeit mit China auf Grundlage der regelbasierten internationa-
len Ordnung und hoher internationaler Standards an und wägt Risiken und Vor-
teile der Kooperation sorgfältig ab.
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